
1/7

eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG, Industriestr. 1, D-97285 Röttingen/Ufr., Tel. (0 93 38) 89-0, Fax (0 93 38) 89-199
Sitz der Gesellschaft: 97285 Röttingen, HRA 4017, Amtsgericht Würzburg

Komplementär: eibe Produktion + Vertrieb Verwaltungs-GmbH Sitz: 97285 Röttingen, HRB 3468, Amtsgericht Würzburg
Geschäftsführer: Tilo Eichinger (CEO), Peter Schnabel (CTO), Aljosha Geerlings (CFO)

Stand 01.01.2021

1.  Geltungsbereich

1.1  Diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Bestellungen der eibe Produktion + Vertrieb GmbH & Co. KG (nachfolgend 
jeweils: „Besteller“), insbesondere für Bestellungen kauf-, werk- oder dienstvertraglicher Lieferungen und Leistungen einschließlich 
Beratungen und sämtlicher damit einhergehender Nebenleistungen (nachfolgend, soweit nicht anders bezeichnet, zusammenfas-
send „Lieferung/-en“) gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Son-
dervermögen (nachfolgend einheitlich: „Auftragnehmer“). Von diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen abweichende oder diese 
ergänzenden Bedingungen des Auftragnehmers gelten nur, soweit der Besteller diese ausdrücklich schriftlich anerkennt. Dies gilt 
insbesondere auch dann, wenn der Besteller in Kenntnis abweichender oder ergänzender Bedingungen des Auftragnehmers Liefe-
rungen vorbehaltlos annimmt oder Zahlungen leistet.

1.2  Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung gelten diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen auch für alle zukünftigen Bestel-
lungen des Bestellers.

2.  Kostenklausel

2.1  Ein Angebot des Auftragnehmers hat kostenlos und verbindlich zu erfolgen.

2.2  Vergütungen für Besuche, für die Ausarbeitung von Angeboten und Projekten oder für die Anfertigung oder Überlassung von Mus-
tern etc. werden nicht gewährt.

3.  Bestellungen

3.1  Ein Vertragsschluss setzt eine Bestellung des Bestellers voraus, die schriftlich, in Textform oder elektronisch erfolgen kann. Münd-
liche Abreden vor Vertragsschluss oder auch Änderungen des Vertrages bedürfen der Bestätigung des Bestellers in Schriftform, 
Textform oder elektronischer Form.

3.2  Bestellungen sind vom Auftragnehmer unter Angabe der Bestellnummer des Bestellers schriftlich zu bestätigen. Erfolgt die Auf-
tragsbestätigung nicht innerhalb von 5 Tagen nach Zugang der Bestellung, ist der Besteller an die Bestellung nicht mehr gebunden. 
Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung ab, muss der Auftragnehmer die Abweichung in der Auftragsbestätigung be-
sonders hervorheben. Solche Abweichungen werden nur Vertragsbestandteil, wenn der Besteller diese schriftlich, in Textform oder 
elektronisch annimmt.

3.3  Die Bestellnummer des Bestellers, das Datum der Bestellung und, soweit vorhanden, die Positionsnummer des Bestellers sowie die 
Abladestelle sind in allen Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Versandpapieren und Lieferscheinen anzugeben. Der Besteller be-
hält sich das Recht vor die Annahme von Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Versandpapiere und Lieferscheine ohne Bestellnum-
mer zu verweigern. Sollte die Rechnung nicht den genannten Anforderungen entsprechen, so kann der Besteller den Auftragnehmer 
den Mehraufwand pauschal mit 50,00 € pro falsche Rechnung belasten. Der Auftragnehmer trägt die durch Nichtbeachtung dieser 
Angaben verursachten Kosten, es sei denn, er hat die Nichtbeachtung nicht zu vertreten.

3.4  Die in der Bestellung in Bezug genommenen Zeichnungen und sonstigen Unterlagen sind Bestandteil der Bestellung. Sie werden 
Bestandteil des Vertrages, soweit der Auftragnehmer in der auf die Bestellung erteilten Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich 
etwas Abweichendes bestimmt. Die Gefahr jeder Verschlechterung, einschließlich des zufälligen Untergangs, bleibt bis zur Abliefe-
rung an der von dem Besteller gewünschten Verwendungsstelle somit beim Auftragnehmer. Die Unterlagen (techn. Zeichnungen, 
Warenmuster etc.) sind generell unverzüglich (d.h., wenn sie für die Durchführung des oder der Aufträge nicht mehr benötigt 
werden) auf Kosten des Auftragnehmers an den Besteller zurückzuschicken.

3.5  Der Auftragnehmer ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers nicht dazu berechtigt, Subunternehmer zu beauf-
tragen.

3.6  Für die Auslegung von Handelsklauseln gelten die Incoterms in der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung.

4.  Verpackung, Versand und Lieferung 

4.1  Die Rücknahmeverpflichtung für die Verpackung des Auftragnehmers richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Waren 
sind so zu verpacken, dass Transportschäden vermieden werden. Verpackungsmaterialien sind nur in dem für die Erreichung dieses 
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Zwecks erforderlichen Umfang zu verwenden. Es dürfen nur umweltfreundliche Verpackungsmaterialien zum Einsatz gelangen. Die 
Transportverpackung muss mit folgenden Hinweisen versehen sein: Artikelbezeichnung, Artikelnummer, Menge, neutral oder mit 
eibe-Vordruck nach Vorgabe des Bestellers. Eine eigene markenmäßige Kennzeichnung der Produkte ist dem Auftragnehmer nur 
erlaubt, wenn dem vorab schriftlich von dem Besteller zugestimmt wurde.

4.2  Der Versand hat nach den Vorgaben des Bestellers zu erfolgen. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, erfolgt die Ausliefe-
rung DDP (Incoterms 2020) einschließlich Entladung. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ware für den Transport zu versichern.

4.3  Der Auftragnehmer ist verpflichtet alle Lieferungen, die einer Kennzeichnungspflicht unterliegen, ordnungsgemäß zu kennzeichnen. 
Die Kennzeichnung hat auch in der Auftragsbestätigung, der Rechnung und allen Versandpapieren zu erfolgen.

4.4  Soweit die gelieferte Ware in Bezug auf Verpackung und/oder der Qualität nicht mangelfrei sein sollte und hierdurch Aufwand für 
Sortieren, Umpacken oder Etikettieren der Ware oder die Beseitigung eines qualitativen Mangels erforderlich macht, können die 
hierdurch entstehenden Kosten mit dem tatsächlichen Aufwand (zur Zeit 45,00 € netto/Stunde – dieser Stundensatz kann unserer-
seits entsprechend der Entwicklung der allgemeinen Preisteuerung mit einer Vorlaufzeit von 2 Monaten angepasst werden) an Sie 
weiterbelastet werden. Weitergehende Ansprüche werden hierdurch nicht ausgeschlossen.

4.5  Jeder Sendung ist der Lieferschein als Begleitpapier beizufügen, wenn die Anlieferung durch Fahrzeug, Spediteur oder Post erfolgt. 
Bei Bahnsendungen ist der Lieferschein am Tage des Versandes postalisch zuzustellen.

4.6  Der Besteller ist berechtigt, für jede Sendung vom Auftragnehmer unabhängig von der Art des Versandes spätestens am Tage des 
Abgangs der Lieferung detaillierte Versandanzeigen in dreifacher Ausfertigung zu verlangen.

4.7  Soweit nicht abweichend vereinbart, ist der Auftragnehmer zu Teillieferungen nicht berechtigt.

4.8  Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte stehen dem Auftragnehmer nur zu, soweit sein Gegenanspruch rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten ist.

4.9  Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist verbindlich.

4.10  Für die Rechtzeitigkeit von Lieferungen kommt es auf deren Annahme durch den Besteller an.

4.11  Zur Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit der Lieferung ist auch die Erbringung von vereinbarten Materialprüfungen sowie die Aushän-
digung von zu liefernden Dokumenten erforderlich.

4.12  Die Lieferfrist läuft vom Bestelltage an.

4.13  Sobald für den Auftragnehmer erkennbar wird, dass er eine Bestellung ganz oder zum Teil nicht rechtzeitig ausführen kann, hat er 
dies dem Besteller unverzüglich unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer der Verzögerung anzuzeigen.

4.14  Erbringt der Auftragnehmer die Lieferung nicht oder verspätet, stehen dem Besteller die nach dem Gesetz geltenden Rechte zu. Ist 
der Auftragnehmer in Verzug, kann der Besteller eine Vertragsstrafe i.H. von 0,5 % des Nettopreises pro vollendeter Kalenderwoche 
verlangen, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % des Nettopreises für den vom Verzug betroffenen Teil der Lieferung. Weitergehen-
de Schadensersatzansprüche behält sich der Besteller vor. Gezahlte Vertragsstrafen werden auf weitergehende Schadensersatzan-
sprüche angerechnet. Der Besteller kann die Vertragsstrafe auch dann geltend machen, wenn ein Vorbehalt bei der Annahme der 
Lieferung unterbleibt, über die Schlusszahlung hinaus jedoch nur, wenn ein Vorbehalt bei der Schlusszahlung erfolgt. Auch wenn 
der Besteller die verspätete Lieferung des Auftragnehmers annimmt, so ist der Besteller berechtigt, die Vertragsstrafe trotzdem von 
dem Auftragnehmer zu verlangen. Die Vertragsstrafe wird nach Ermessen des Bestellers jeweils im Wege der Belastungsanzeige 
direkt verrechnet.

4.15  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei den Lieferungen/Leistungen und auch bei Zulieferungen oder Nebenleistungen Dritter im 
Rahmen der wirtschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten umweltfreundliche Produkte und Verfahren einzusetzen. Der Auftrag-
nehmer haftet für die Umweltverträglichkeit der gelieferten Produkte und Verpackungsmaterialien und für alle Folgeschäden, die 
durch die Verletzung der gesetzlichen Entsorgungspflicht entstehen. Auf Verlangen des Bestellers wird der Auftragnehmer kostenfrei 
ein Beschaffenheitszeugnis für die gelieferte Ware ausstellen.

4.16  Bei früherer Anlieferung als vereinbart behält der Besteller sich vor, die Rücksendung auf Kosten des Auftragnehmers vorzunehmen. 
Erfolgt bei vorzeitiger Lieferung keine Rücksendung, so lagert die Ware bis zum Liefertermin beim Besteller auf Kosten und Gefahr 
des Auftragnehmers. Der Besteller behält sich im Falle vorzeitiger Lieferung vor, die Zahlung erst am Fälligkeitstage der sich bei 
planmäßiger Anlieferung, rechnerisch ergeben hätte, vorzunehmen.
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5.  Gefahrübergang und Abnahme

5.1  Die Gefahr geht bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Installation mit der Übergabe an der Empfangsstelle auf den Besteller über. 
Bei Leistungen oder Lieferungen mit Aufstellung oder Installation geht die Gefahr mit der Abnahme, oder, soweit keine Abnahme zu 
erfolgen hat, mit der Übergabe auf den Besteller über.

5.2  Die Abnahme kann der Besteller bis zu sechs Wochen nach Fertigstellung des Werkes durch den Auftragnehmer erklären.

6.  Preise

6.1  Der vereinbarte Preis versteht sich einschließlich Verpackung, Versicherung, Fracht-, Zoll- und Lagerkosten, Steuern und sämtlicher 
sonstiger Nebenkosten, soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart.

6.2  Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Beide Parteien sind berechtigt, mit einer Vorlaufzeit von 3 Monaten Verhandlungen über 
eine Preisanpassung zu verlangen, wenn sich die Bedingungen in Folge von Änderungen der betrieblichen Abläufe und/oder der 
Randbedingungen gravierend geändert haben. Dies hat in schriftlicher Form mit nachvollziehbaren Fakten zu erfolgen.

7.  Rechnungen, Zahlungen

7.1  Rechnungen und alle dazugehörigen Unterlagen sowie Daten sind dem Besteller gesondert nach erfolgter Lieferung oder Leistung 
an die in der Bestellung genannte E-Mail-Adresse zuzusenden. Sie dürfen nicht den Sendungen beigefügt werden. Teillieferungen 
sind als solche in der Rechnung zu bezeichnen.

7.2  Zahlungen werden innerhalb von 60 Tagen veranlasst, soweit nichts Abweichendes individuell vereinbart wird. Zahlt der Besteller 
innerhalb von 14 Tagen, so ist er zu einem Abzug von 3 % Skonto berechtigt. Die Zahlungsfrist beginnt erst, wenn die Lieferung 
vollständig erbracht und die ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung eingegangen ist. Skontoabzug ist auch zulässig, wenn der 
Besteller aufrechnet oder Zahlungen in angemessener Höhe aufgrund von Mängeln zurückhält.

7.3  Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf die Vornahme der Leistungshandlung des Bestellers an. Die Zahlung erfolgt im 
grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr auf Ihre Gefahr und Kosten. Zahlungen des Bestellers bedeuten keine Anerkennung der 
Abrechnung, der Mangelfreiheit oder der Rechtzeitigkeit der Lieferung.

7.4  Soweit Bescheinigungen über Materialprüfungen vereinbart sind, bilden sie einen wesentlichen Bestandteil der Lieferung/Leistung 
und sind zusammen mit der Rechnung an uns zu übersenden. Spätestens 10 Tage nach Rechnungseingang müssen sie dem 
Besteller jedoch vorliegen.

7.5  Der Besteller kann nach eigenem Ermessen Sicherheitsleistungen (z.B. Bank-Bürgschaften) für von ihm zu bewirkende Vorauszah-
lungen verlangen. Leistet der Auftragnehmer keine Sicherheitsleistung innerhalb einer ihm gesetzten angemessenen Frist, kann 
der Besteller von dem Vertrag ganz oder teilweise zurücktreten oder diesen kündigen. Alle sonstigen Rechte des Bestellers bleiben 
vorbehalten. 

7.6  Im Falle eines Rücktritts des Auftragnehmers vom Vertrag sind erhaltene Zahlungen des Bestellers mit 9% über den jeweiligen 
Leitzins der Europäischen Zentralbank seit Erhalt der Zahlung zu verzinsen.

8.  Nutzungsrechte, Eigentum, Geheimhaltung und Nachbau

8.1  Für Arbeitsergebnisse, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der Pflichten aus dem Vertrag beim Auftragnehmer oder seinen 
Erfüllungsgehilfen entstehen (nachfolgend „Arbeitsergebnisse“) gilt Folgendes: Alle Rechte an Arbeitsergebnissen stehen allein und 
ausschließlich dem Besteller zu. Die Rechte, soweit übertragbar, gehen mit ihrem Entstehen auf den Besteller über, ohne dass es 
einer weiteren Erklärung durch den Auftragnehmer bedarf. Soweit eine Übertragung der Rechte an den Arbeitsergebnissen aus 
rechtlichen Gründen nicht in Betracht kommt, räumt der Auftragnehmer dem Besteller im Moment der Entstehung der Arbeitser-
gebnisse hieran ausschließliche und räumlich, zeitlich und inhaltlich uneingeschränkte Nutzungsrechte ein. Mit der Einräumung der 
Rechte soll der Besteller insbesondere in den Stand versetzt werden, urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützte Werke für 
eigene Zwecke unbeschränkt zu nutzen bzw. diese Rechte Dritten, auch als ausschließliche Rechte, zu übertragen, zu lizenzieren, 
oder mit Dritten in Kooperation auszuüben. Die Übertragung bzw. Einräumung der Rechte umfasst sämtliche Rechte gemäß § 15 ff. 
UrhG, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung, das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung sowie bei Com-
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puterprogrammen sämtliche Rechte gemäß § 69 c UrhG, also insbesondere das Recht zur dauerhaften oder vorübergehenden Ver-
vielfältigung, das Recht zur Übersetzung, Bearbeitung, zum Arrangement und zu anderen Umarbeitungen sowie zur Vervielfältigung 
der erzielten Ergebnisse, jede Form der Verbreitung eines Originals oder von Vervielfältigungsstücken (unter Berücksichtigung des 
Erschöpfungsgrundsatzes) sowie deren Vermietung, öffentliche Wiedergabe einschließlich deren öffentlicher Zugänglichmachung. 
Ferner erhält der Besteller für die Dauer der Hauptrechte gemäß vorstehendem Satz alle ausschließlichen Nebenrechte (Vorabdruck 
und Nachdruck, Übersetzung etc.). Der Auftragnehmer verzichtet auf das Namensnennungsrecht und das Recht auf Zugänglich-
machung des Werkes. Der vereinbarte Preis enthält eine angemessene Vergütung für die Übertragung bzw. Einräumung der Rechte 
gemäß dieser Ziffer 8.1. Ein gesonderter Anspruch auf Vergütung ist, soweit dem keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere des § 32c UrhG, entgegenstehen, ausgeschlossen.

8.2  Soweit dem Besteller nicht bereits gemäß Ziffer 8.1. Rechte an den Lieferungen zustehen, gewährt der Auftragnehmer dem 
Besteller und den mit dem Besteller verbundenen Unternehmen das nicht ausschließliche, übertragbare, weltweite und zeitlich 
unbegrenzte Recht, sämtliche Lieferungen bestimmungsgemäß zu nutzen oder nutzen zu lassen. Im Fall von Software umfasst dies 
das Recht, Fehler der Software zu berichtigen oder berichtigen zu lassen und die Software für diese Zwecke zu laden, anzuzeigen, 
ablaufen zu lassen, zu übertragen, zu speichern, dauerhaft oder vorübergehend zu vervielfältigen, zu übersetzen, zu bearbeiten, zu 
arrangieren, anderweitig umzuarbeiten und diese durch externe Leistungserbringer, an die der Besteller IT-Dienst- oder -Werkleis-
tungen outgesourct hat, nutzen zu lassen. Weitergehende gesetzliche oder vereinbarte Nutzungsrechte bleiben unberührt.

8.3  Der Auftragnehmer hat die Unterlagen und Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Bestellers (nachfolgend: „Informationen“) 
vertraulich zu behandeln. Er ist insbesondere nicht dazu berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers Infor-
mationen an Dritte weiterzugeben oder Dritten zugänglich zu machen. Die Informationen sind gegen unbefugte Einsichtnahme oder 
Verwendung zu sichern. Vorbehaltlich weiterer Rechte kann der Besteller einer Weitergabe von Aufträgen an Dritte zugestimmt hat, 
sind diese entsprechend schriftlich zu verpflichten. Die Geheimhaltungsverpflichtung gilt bis zu einer Dauer von 10 Jahren nach 
Abwicklung der jeweiligen Lieferung fort. Sie besteht nicht, soweit dem Auftragnehmer Informationen bereits bei Abschluss des 
Vertrages bekannt waren, ohne dass dies auf einer Verletzung einer Vertraulichkeitsvereinbarung oder gesetzlichen Vorschriften 
beruht. Informationen, die dem Auftragnehmer bei Abschluss des Vertrages bereits deswegen bekannt waren, weil sie ihm von dem 
Besteller offenbart wurden, sind allerdings gleichwohl geheim zu halten.

8.4  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das im Rahmen des Vertrages mit dem Besteller erworbene Know-How nicht bei der Her-
stellung, der Montage oder dem Vertrieb von Wettbewerbserzeugnissen einzusetzen. Ein Nachbau oder eine Nutzung der techni-
schen Einzelheiten oder Produktidee für potenzielle Konkurrenzprodukte von für den Besteller gefertigte Produkte ist während der 
Vertragslaufzeit, sowie für einen Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung des Liefervertrages über das jeweilige Produkt, nicht 
zulässig, auch wenn keine gewerblichen Schutzrechte an den Produkten bestehen. Sofern das Produkt bereits vor unserer erstma-
ligen Bestellung bzw. Entwicklungsbeauftragung vom Auftragnehmer für den Eigenvertrieb oder für Dritte entwickelt und produziert 
worden war, gilt dies nur, wenn der Besteller das Know-How an der Entwicklung oder die Produktidee vom Auftragnehmer erworben 
hat oder ein Exklusivbezug für das Produkt vereinbart war oder ist. Im Falle des schuldhaften Verstoßes gegen diese Verpflichtung 
zahlt der Auftragnehmer an den Besteller für jeden schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe von 50% des letzten Nettojahresein-
kaufsvolumens des Bestellers für das betreffende Produkt, mindestens jedoch 7.500,00 €. Die Geltendmachung eines die Vertrags-
strafe übersteigenden Schadens, auch in Form von höheren fiktiven entgangenen Lizenzgebühren, bleibt ausdrücklich vorbehalten; 
Vertragsstrafen Zahlungen werden auf den konkreten Schaden angerechnet. Dies gilt auch für den Fall, dass der Verstoß durch 
einen von dem Auftragnehmer eingesetzten Dritten begangen wird. 

8.5  Ein zugunsten des Auftragnehmers geltender Eigentumsvorbehalt hat die Wirkung eines einfachen Eigentumsvorbehalts.

8.6  Behält sich der Auftragnehmer vertragswidrig das Eigentum vor, behält der Besteller seinen Anspruch auf unbedingte Übereignung, 
auch wenn er die Lieferung annimmt.

8.7  Stellt der Besteller dem Auftragnehmer Materialien zur Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen bei, behält er sich hieran das 
Eigentum vor (nachfolgend: „Vorbehaltsware“). Die Vorbehaltsware ist unentgeltlich getrennt zu lagern, zu kennzeichnen und zu 
verwalten. Ihre Verwendung ist nur für Bestellungen des Bestellers zulässig. Eine Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für den 
Besteller als Hersteller. Bei der Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Materialien durch den 
Auftragnehmer steht dem Besteller Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum Wert der 
anderen verwendeten Materialien zu. Erlischt das Eigentum des Bestellers durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung, so 
überträgt der Auftragnehmer dem Besteller bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an der neuen Sache im Verhältnis 
des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verwendeten Materialien und verwahrt sie unentgeltlich für den Besteller.
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8.8  An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen, Spezifikationen und sonstigen Unterlagen (nachfolgend: „Unterlagen“) des Bestellers 
behält der Besteller sich sämtliche Eigentums- und Urheberrechte vor. Unterlagen dürfen Dritten ohne ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung des Bestellers nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind ausschließlich für die Ausführung der Bestellung zu verwen-
den; nach Abwicklung der Bestellung sind sie dem Besteller unaufgefordert zurückzugeben.

8.9  Unterlagen, die der Besteller für die Aufstellung, den Betrieb, die Instandhaltung oder Reparatur der Lieferung benötigt, werden vom 
Auftragnehmer rechtzeitig und unaufgefordert kostenlos zur Verfügung gestellt.

8.10  Sind Serviceleistungen wie Wartungs- oder Reparaturarbeiten Gegenstand des Vertrages, hat der Auftragnehmer über jeden Ser-
viceeinsatz ein Protokoll zu führen und dieses dem Besteller in Abschrift zur Verfügung zu stellen.

8.11  Der Besteller hat ein berechtigtes Interesse daran, Untersuchungs- und Prüfberichte des Auftragnehmers, die eine Lieferung an den 
Besteller betreffen, einzusehen. Der Auftragnehmer ist zur Gestattung der Einsicht verpflichtet.

8.12  Eine Veröffentlichung der mit dem Besteller bestehenden Geschäftsverbindungen durch den Auftragnehmer ist nur mit vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Bestellers gestattet.

9.  Ursprungsnachweisführung, Langzeitlieferantenerklärung

9.1  Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur jährlichen Abgabe einer Langzeit-Lieferantenerklärung unter Angabe des Ursprungslandes 
der von ihm gelieferten Artikel (ISO ALFA II Code). Für den Fall, dass sich das Ursprungsland eines Artikels im Laufe der bestehen-
den Geschäftsbeziehung ändert, ist eine Negativerklärung mit gesondertem Schreiben an den Besteller auszustellen.

10.  Mängelhaftung

10.1  Der Besteller wird die Ware nur dahingehend untersuchen, ob sie der bestellten Menge und dem bestellten Typ entspricht, ob 
äußerlich erkennbare Transportschäden sowie sonstige offenkundige Sachmängel vorliegen. Weitergehende Untersuchungspflich-
ten obliegen dem Besteller nicht. Eine Rüge ist unverzüglich, sofern sie innerhalb einer Frist von zwei Wochen seit Ablieferung bei 
offenkundigen Sachmängeln und zwei Wochen nach Entdeckung bei verdeckten Sachmängeln erfolgt. Diese Ziffer 10.1 findet nur 
auf Kaufverträge und nur im Rahmen eines Handelsgeschäfts Anwendung.

10.2  Lieferungen und Leistungen müssen dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik den einschlägigen, rechtlichen Bestim-
mungen und den Vorschriften und Richtlinien von Behörden, Berufsgenossenschaften und Fachverbänden in Deutschland sowie, 
sofern Ihnen ein anderes Land als Bestimmungsland mitgeteilt wird, auch in diesem Bestimmungsort der Ware entsprechen. Soweit 
sich herausstellen sollte, das aus rechtlichen Gründen es nicht möglich ist, die Ware am Bestimmungsort zu vertreiben, wird der 
Auftragnehmer die davon betroffene Ware kostenfrei gegen Erstattung des Einkaufspreises sowie sämtlicher für den Besteller 
entstandenen Kosten zurücknehmen. Sind im Einzelfall Abweichungen von diesen Vorschriften notwendig, so müssen Sie hierzu 
unsere schriftliche Zustimmung einholen. Ihre Haftung für Sachmängel wird durch diese Zustimmung nicht eingeschränkt. Hat der 
Auftragnehmer Bedenken gegen die vom Besteller gewünschte Art der Ausführung, so hat der Auftragnehmer dies unverzüglich 
schriftlich dem Besteller mitzuteilen. Die technischen Unterlagen sind vom Auftragnehmer unverzüglich auf ihre sachliche und 
technische Richtigkeit zu prüfen. Eventuelle Beanstandungen müssen uns sofort nach Eingang schriftlich mitgeteilt werden. Für 
fehlerhafte Wiedergabe haftet der Auftragnehmer voll.

10.3  Vereinbarte Leistungs- und Verbrauchszahlen einer von dem Auftragnehmer gelieferten Maschine stellen vereinbarte Beschaffenheit 
und selbstständige Garantien dar.

10.4  Ist die Lieferung mangelhaft, kann der Besteller, unbeschadet seiner sonstigen Rechte, nach seiner Wahl die Beseitigung des 
Mangels innerhalb angemessener Frist oder Neulieferung bzw. -herstellung (nachfolgend einheitlich: „Nacherfüllung“) verlangen. 
Erfüllungsort der Nacherfüllung ist der Belegenheitsort der mangelhaften Lieferung. Die Kosten der Nacherfüllung trägt der Auftrag-
nehmer.

10.5  Soweit der Rücktransport mangelhafter Ware durch den Besteller oder einen vom Besteller beauftragten Dritten erfolgt, trägt der 
Auftragnehmer Kosten und Gefahr des Rücktransports.

10.6  Lässt der Auftragnehmer eine ihm gesetzte angemessene Frist zur Nacherfüllung verstreichen, kann der Besteller, unbeschadet 
seiner sonstigen Rechte, auf Kosten des Auftragnehmers den Mangel selbst beseitigen oder einen Dritten mit der Mängelbeseiti-
gung beauftragen. Besteht Gefahr in Verzug oder eine besondere Eilbedürftigkeit, ist der Besteller auch ohne vorherige Fristsetzung 
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berechtigt, auf Kosten des Auftragnehmers den Mangel selbst zu beseitigen oder einen Dritten damit zu beauftragen. Soweit dies 
möglich und zumutbar ist, wird der Besteller den Auftragnehmer über die entsprechenden Mängel vorab unterrichten. 

10.7  Sämtliche weiteren Rechte des Bestellers bleiben unberührt.  

10.8  Ansprüche des Bestellers wegen Mängeln verjähren innerhalb von drei Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, es sei denn, 
dass nach dem Gesetz eine längere Verjährungsfrist gilt.  

10.9  Für Mangelbeseitigungsarbeiten oder Neulieferungen bzw. Neuherstellungen haftet der Auftragnehmer im gleichen Umfang wie für 
die ursprüngliche Lieferung. Aufgrund einer Mangelbehebung reparierte bzw. neu erbrachte Lieferungen unterliegen einmalig einer 
neu beginnenden Verjährungsfrist für Mängelansprüche von 24 Monaten, es sei denn, der Auftragnehmer erbringt die Mangelbe-
hebung ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Sollte die ursprünglich geltende, verbliebene Verjährungsfrist länger sein, gilt jedoch 
diese. Die gesetzlichen Vorschriften zur Hemmung und zum Neubeginn der Verjährung bleiben unberührt.

10.10  Der Auftragnehmer stellt den Besteller von allen Ansprüchen Dritter, die gegen den Besteller nach dem Vorbringen des Dritten aufgrund 
einer mangelhaften Lieferung des Auftragnehmers, die dieser zu vertreten hat, erhoben werden, und von allen Aufwendungen, die dem 
Besteller aus oder im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme durch den Dritten notwendigerweise erwachsen, frei.

10.11  Der Auftragnehmer gewährleistet, dass sämtliche Lieferungen und/oder Leistungen frei von Schutzrechten Dritter oder sonstigen 
Rechtsmängeln sind und insbesondere durch die Lieferung und Benutzung der Liefergegenstände Patente, Geschmacksmuster, 
Marken, Lizenzen oder sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden.

10.12  Stellt sich im Rahmen der Qualitätssicherungsmaßnahmen oder im Rahmen der Qualitäts- oder Eingangskontrolle des Bestellers 
heraus, dass ein Serienfehler (unabhängig, ob Konstruktionsfehler oder Fertigungsfehler) vorliegt, der die in der Qualitätssiche-
rungsvereinbarung bestimmten Grenzen überschreitet, so ist der Besteller berechtigt, das Lieferlos insgesamt als fehlerhaft zu 
erklären und zurückzuweisen sowie nach des Bestellers freien Entscheidung auch bereits fest bestellte zukünftige Aufträge zu 
stornieren oder zusätzliche Qualitätssicherungsmaßnahmen vom Auftragnehmer zu verlangen. Die Kosten dieser Maßnahmen hat 
der Auftragnehmer zu tragen.

10.13  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dass die von ihm erbrachte Lieferung/Leistung nicht von ausbeuterischer Kinderarbeit im Sinne 
der ILO-Konvention Nr. 182 hergestellt und/oder bearbeitet wurde.

11.  Ersatzteile

11.1  Der Auftragnehmer muss Ersatzteile zu marktgerechten Preisen für die voraussichtliche Lebensdauer der Vertragsprodukte, min-
destens aber 5 Jahre ab dem jeweiligen Lieferdatum für uns bereithalten. Der Auftragnehmer garantiert eine Lieferfähigkeit von 
Ersatzteilen innerhalb von 7 Werktagen für die voraussichtliche Lebensdauer der Vertragsprodukte, mindestens aber 7 Jahre ab 
dem jeweiligen Lieferdatum.

12.  Beschaffenheitsgarantie

12.1  Die festgelegten Spezifikationen gelten als garantierte Beschaffenheitsangaben des Gegenstandes der Lieferung oder Leistung im 
Sinne des BGB. Alle technischen Dokumentationen (wie z.B. Zertifikate, Aufbauanleitungen, usw.) werden dem Besteller unaufge-
fordert vorgelegt.

13.  Produkthaftpflichtversicherung

13.1  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer angemessenen Deckungssumme für Personen- 
und Sachschäden abzuschließen und zu unterhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Besteller auf Verlangen Deckungs-
umfang und -höhe bekannt zu geben. Sofern dem Besteller Ansprüche zustehen, die über die von dem Aufragnehmer vereinbarte 
Deckungssumme hinausgehen, bleiben diese unberührt.

13.2  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Besteller von Ansprüchen Dritter aus Produkthaftung freizustellen, wenn und soweit der 
Auftragnehmer für das Produkt nach produkthaftungsrechtlichen Grundsätzen verantwortlich ist. Weitergehende gesetzliche Ansprü-
che des Bestellers bleiben unberührt.
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14.  Änderungen

14.1  Der Auftragnehmer wird ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Bestellers keinerlei Änderungen an Prozessen, Materialien 
oder dem Produktionsort vornehmen, 

14.2  Als Prozessänderungen sind insbesondere, aber nicht ausschließlich, folgende Sachverhalte zu betrachten:
• Änderungen von Produktspezifikationen
• Wechsel von Sub-Unternehmern
• Verlegung der Produktion auf eine andere aber gleichartige Anlage
• Verlegung von Betriebsmitteln innerhalb eines Werks oder in ein anderes Werk
• Änderung von wesentlichen Prozessparametern, die vom Auftragnehmer und/oder Besteller definiert wurden
• Verbindung von Prozessen zur Vereinfachung der Herstellung 
• Auslagerung der Produktion zu einem Sub-Unternehmer
• Einführung von Maßnahmen, um die Kapazität zu steigern
• Erhebliche Änderung von Testverfahren oder COA Berichten.

14.3  Der Auftragnehmer wird Test-Methoden und/oder Test-Standards nur nach vorheriger Information und mit ausdrücklicher vorheriger 
Zustimmung des Bestellers ändern.

14.4  Der Auftragnehmer wird zu berichtigende Kriterien und/oder Abweichungen von Kriterien nur nach vorheriger Information und mit 
ausdrücklicher Zustimmung des Bestellers ändern.

14.5  Der Auftragnehmer wird den Besteller mindestens zwei (2) Jahre im Voraus von einer beabsichtigten Einstellung der Produktion von 
Waren, die an den Besteller geliefert wurden, schriftlich informieren. Sofern die Einstellung der Produktion von bestimmten Waren 
unabwendbar wird, wird der Auftragnehmer neben der Benachrichtigung dem Besteller die Möglichkeit geben eine letztmalige 
Bestellung für eine Jahresmenge der betreffenden Waren zu platzieren.

14.6  Der Besteller kann Änderungen des Liefergegenstandes bzw. der vereinbarten Leistung auch nach Vertragsabschluss verlangen, 
soweit dies für den Auftragnehmer zumutbar ist. Jede Änderung des Liefergegenstandes bzw. der vereinbarten Leistung bedarf 
die vorherige Zustimmung des Bestellers. Etwaige Mehr- oder Minderkosten werden vom Verursacher getragen. Dies gilt auch bei 
fehlerhaften Unterlagen.

15.  Schlussbestimmungen

15.1  Soweit in diesen Allgemeinen Einkaufsbedingungen auf ein Schriftform-erfordernis abgestellt wird, ist zur Wahrung der Schriftform 
Textform ausreichend.  

15.2  Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Einkaufsbedingungen  oder des Vertrages unwirksam, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

15.3  Erfüllungsort für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten des Bestellers und des Auftragnehmers ist der Sitz des 
Bestellers. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Bestellung, auch für Wechsel- oder Urkundspro-
zess, ist ausschließlich Würzburg. Der Besteller ist jedoch berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Auftragnehmers oder 
an einem sonstigen zuständigen Gericht Klage zu erheben.

15.4  Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und dem Auftragnehmer unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) wird ausge-
schlossen.

15.5  Der Besteller, als auch der Auftragnehmer, wird die personenbezogenen Daten des Auftragnehmers entsprechend dem Bundesda-
tenschutzgesetz behandeln.


